
Ordnung für die Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg
(Erwachsenenbildungsordnung - EAEWO)

$ 1 Mitglieder, Name

Die Landesarbeitsgemeinschaften Evangelischer Bildungswerke (LageB), Evangelischer
Familienbildungsstätten (LeF) und Evangelischer Seniorinnen und Senioren (LageS) bilden
gemeinsam die Evangelische Erurachsenen- und Familienbildung in Württemberg. Sie trägt
den Namen ,,Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erurachsenenbildung in Württemberg -

Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg - EAEW".

$ 2 Aufgaben

(1) Die EAEW hat nach Nr. 4. 2 der Ordnung der kirchlichen Bildungsarbeit mit Ennrach-
senen im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg die Aufgabe, evangelische Er-
wachsenen- und Familienbildung im Bereich der Württembergischen Landeskirche inhaltl ich,
methodisch und organisatorisch zu fördern und ihre bildungspolit ischen Belange gegenüber
Staat, Öffentlichkeit und anderen Trägern der Enruachsenenbildung, aber auch in der Lan-
deskirche zu vertreten, unbeschadet der Verantwortlichkeit des Oberkirchenrats.

(2) Die bildungspolit ische Vertretung gegenüber dem Land und in der Landeskirche ob-
liegt der EAEW (2. B. KILAG).

Die fachpolitische, zielgruppenspezifische Interessenvertretung obliegt der jeweiligen Lan-
desarbeitsgemei nsch aft (2. B. Landesseniorenrat, Landesfa m i I ienrat).

lm Konfliktfall entscheidet der Vorstand der EAEW.

$ 3 Vorstand

(1) Dem Vorstand gehören neun Personen an.

1. Die Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke (LageB), die Landesar-
beitsgemeinschaft Evangelischer Familien-Bildungsstätten (LeF) und die Landesarbeits-
gemeinschaft Evangelischer Seniorinnen und Senioren (LageS) entsenden je zwei Ver-
treter/innen, darunter je den/die Vorsitzende. lhre Delegation in den EAEW-Vorstand
endet mit dem Ende ihres jeweil igen Amtes in der LageB, LeF bzw. LageS.

2. Die Evangelische Akademie Bad Boll entsendet eine/n Vertreter/in. Dieses Amt ist per-
sonengebunden, die Dauer beträgt vier Jahre.

3. Die Hauskonferenz des ,,Landeskirchlichen Bildungszentrums" kann eine/n Vertreteriin
entsenden. Dieses Amt ist personengebunden, die Dauer beträgt vier Jahre.

4. Der Vorstand wählt eine Person des öffentlichen Lebens oder eine fachkundiqe Person
zu. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.

Der/die zuständige ReferenVin beim Evang. Oberkirchenrat wird zu den Sitzungen des Vor-
stands eingeladen. Die Referenten/innen der Landesstelle nehmen an den Sitzungen bera-
tend teil.
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(2) Der Vorstand wählt die/den Vorsitzende/n und den/die Stellvertreteriin aus seiner

Mitte (1-4). Der/die Vorsitzende oder sein/ihre Vertreter/in vertreten je einzeln die EAEW im

Rahmen dieser Ordnung.

(3) Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

1. Beratung der Aufgaben der EAEW-Landesstel lenmitarbeiter/ innen

2. Gegenseit ige Information und Koordination

3. Erarbeitung bi ldungspoli t ischer Leit l inien

4. Entgegennahme und Diskussion des Jahresberichtes der/des Vorsitzenden

5. Beschluss über den Haushaltsplan, der der Genehmigung des Oberkirchenrats bedarf,

und der Entgegennahme des Rechnungsabschlusses.

6. Entscheidung über Stel lenausschreibungen und -besetzungen in der EAEW-
Landesstel le

7. Beteiligung bei der Bestimmung der Venrualtungsleiterin oder des Venvaltungsleiters

L Bei der Besetzung der Pfarrstelle Wahrnehmung der Beteiligungsrechte nach $ 6 Absatz

3 PfStBG

(4) Die Bewirtschaftung des Haushaltsplans der EAEW obliegt der Leiterin oder dem
Leiter der Landesstel le im Rahmen der Beschlüsse des Vorstands. Das Nähere wird durch

die Geschäftsordnung geregelt.

(5) Der Vorstand kann zur Bearbeitung theologischer, pädagogischer, konzeptioneller

und anderer aktueller Fragestel lungen der evangelischen Erwachsenenbildung Arbeitsgrup-
pen, Fachausschüsse, Konsultationen und andere geeignete Arbeitsinstrumente auf Zeit
einrichten. Diese können Anträge an den Vorstand stel len.

(6) Der Vorstand kommt mindestens zweimaljährl ich zusammen. Er ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitgl ieder anwesend ist. Der Vorstand beschließt mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthält sich ein Mitgl ied der Stimme, so gi l t  seine
Stimme als nicht abgegeben.

(7) Für Beschlüsse zur Anderung dieser Ordnung ist eine Mehrheit von drei Viertel al ler
Vorstandsmitglieder erforderlich. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, so ist unter Hinweis

auf die beabsichtigte Anderung der Ordnung bzw. Auflösung und unter Wahrung einer Frist

von 14 Tagen eine neue Vorstandssitzung einzuberufen. Diese kann eine Ordnungsände-

rung bzw. Auflösung mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der anwesenden Vor-

standsmitgl ieder beschließen. Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Oberkirchen-

rats.

(8) Beschlüsse zur Auflösung der Arbeitsgemeinschaft bedürfen der Zustimmung jedes

der Vorstände der Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke (LageB), der

Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Famil ienbildungsstätten (LeF) und der Landesar-

beitsgemeinschaft Evangelischer Seniorinnen und Senioren (LageS) sowie des Oberkirchen-

rats.
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(9) Der Verlauf und die Beschlüsse der Vorstandssitzungen sind jeweils in einem Pro-
tokoll festzuhalten.

S 4 EAEw-Landesstelle

(1) Die Evangelische Landeskirche in Württemberg als Trägerin der öffentl ichen Wei-
terbildung unterstützt die Arbeit der EAEW und ihrer Landesarbeitsgemeinschaften durch die
Einrichtung der EAEW-Landesstelle. Die Mitarbeiter/innen der Landesstelle arbeiten in en-
gem Kontakt mit den Vorständen der jeweiligen Landesarbeitsgemeinschaften und im Rah-
men der Zustimmung der jeweil igen Dienst- und Fachaufsicht mit bei

1. Erarbeitung von inhaltl ichen und strukturellen Konzeptionen

2. Unterstützung und Organisation des inhaltl ichen Austausches

3. Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der evangelischen Envachsenen- und
Famil ienbi ldung

4. polit ische Vertretung der Belange evangelischer Envachsenenbildung gegenüber kirchli-
chen und staatl ichen Stellen

5. Öffentlichkeitsarbeit

6. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung

7. Stärkung des theologischen und pädagogischen Profi ls u.a.

(2) Die EAEW hat entweder eine eigene Venrualtung oder diese wird durch eine ge-
meinsame Venrualtung mehrerer Dienste, Werke und Einrichtungen wahrgenommen. Der
Oberkirchenrat legt eine verantwortliche Person im Benehmen mit dem Vorstand der EAEW
als Venvaltungsleiterin oder Venvaltungsleiter fest. Das Nähere wird durch eine Geschäfts-
ordnung geregelt, die der Oberkirchenrat aufgrund eines Vorschlags der EAEW erlässt.

(3) Die Evang. Landeskirche in Württemberg als Trägerin der Weiterbildung überträgt
der EAEW-Landesstelle die Beantragung und Abrechnung der Personalkostenzuschüsse
des Landes nach dem Gesetzzur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens.

$ 5 Finanzen

(1) Die EAEW kann Beiträge erheben und zur Finanzierung ihrer Arbeit Zuschüsse und
Spenden annehmen.

(2) Sämtliche Finanzmittel der Arbeitsgemeinschaft sind an die ordnungsgemäßen Auf-
gaben gebunden.

(3) Der Haushaltsplanentwurf für die EAEW wird im Rahmen der Zuweisungen des
Oberkirchenrats in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Dezernat aufgestellt. Das Nähere
wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

(4) Die EAEW nimmt die zentralen Dienste in der Verwaltung der Landeskirche in An-
spruch, soweit der Oberkirchenrat dies bestimmt.

(5) Die von Staat und Kirche geforderten Venvendungsnachweise über die von ihnen
gewährten Zuschüsse sind von der EAEW-Landesstelle zu erstellen. Ferner werden die An-
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träge auf staatl iche und kirchl iche Zuschüsse für das jeweils folgende Rechnungsjahr durch

die EAEW-Landesstel le gestel l t .

$ 6 Auflösung

lm Falle der Auflösung der EAEW gehen die vorhandenen Finanzmittel und Sachwerte an

die Evang. Landeskirche in Württemberg mit der Maßgabe, sie fÜr Zwecke der Erwachse-

nen- und Familienbildung zu verwenden.

$ 7 Inkrafttreten

Die Ordnung tritt am Tag nach lhrer Bekanntmachung in Kraft.


